
1. Ausgangssituation

2. Warum es richtig ist, RechtsextremistInnen die ºffentliche Debatte 
zu verweigern:

Immer wieder nehmen Rechtsextreme an ºffentlichen Veran-
staltungen zu gesellschaftlichen Themen (Podiumsdiskussionen 
¿ber Rechtsextremismus, Informationsveranstaltungen, etc.) 
teil. DemokratInnen stehen den strategischen Veranstaltungs-
besuchen Rechtsextremer oft hilflos gegen¿ber. Dominieren 
Rechtsextreme demokratische Veranstaltungen mit ihren Paro-
len, macht sich Unbehagen breit. Gehen von rechtsextremen 
BesucherInnen gar erhebliche Stºrungen oder Bedrohungen 
aus, fragen sich die Veranstaltenden, wie sie solchen Situati-

onen vorbeugen kºnnen. Doch dann sind schon viele Chancen 
verschenkt, denn die meisten Mºglichkeiten liegen in der Vor-
breitung der Veranstaltungen. 
Dieses Papier ist eine Handreichung zur inhaltlichen und prak-
tisch-organisatorischen Vorbreitung auf Veranstaltungen bei 
denen die Mºglichkeit besteht, dass Rechtsextreme teilnehmen 
wollen. 

Aktionsfeld 1: 
¥ffentliche Veranstaltungen von DemokratInnen

In Zusammenarbeit mit:
Courage ï Werkstatt f¿r demokratische Bildungsarbeit e.V.

Rechtsextreme Aktivitªten im vorpolitischen Raum

Eine Informationsreihe des Kulturb¿ro Sachsen e.V.

In Versammlungen und Veranstaltungen kann den Veranstal-
tenden die Frage gestellt werden, die sie sich eventuell auch 
selbst schon gestellt haben:
Sind wir intolerant und undemokratisch, wenn wir 
Rechte und deren Meinungen als ºffentliche Gesprªchs-
partner nicht zulassen?

Nein, denn: Rechtsextreme unterscheiden zwischen Adressa-
tInnen ihres eigenen politischen Spektrums und denen in der 
demokratischen ¥ffentlichkeit. 
B¿rgerInnen gegen¿ber sollen durch die Vereinnahmung so-
zialer, ºkologischer, ºkonomischer, lokaler oder globaler The-
men die wahren nationalistischen, vºlkischen und rassistisch 
motivierten Ansªtze verdeckt werden. Als eigentlicher Begr¿n-
dungszusammenhang bleiben diese aber bestehen. So kann es 
zu der absurd anmutenden Situation kommen, dass Rechtsex-
treme Toleranz und demokratischen Meinungsstreit einfordern, 
wªhrend sie gleichzeitig Menschen, die nicht in ihr Weltbild 
passen, diskriminieren, bedrohen und verletzen. 
Das Wirken von Rechtsextremen zielt ab auf eine Abschaffung 
von Demokratie und ihren Werten wie der prinzipiellen Gleich-
berechtigung aller Menschen. In diesem Wirken kann es keine 
Verpflichtung von DemokratInnen geben, Rechtsextremen 
Handlungsrªume zu gewªhren. 
Rechtsextreme bieten ï oft rhetorisch geschickt und ohne ihr 
menschenverachtendes Weltbild zu offenbaren ï einen Dialog an 
und geben sich damit als normale, scheinbar legitime PartnerIn-
nen im demokratischen Diskurs aus. Dies als Normalitªt zu akzep-

tieren, hieÇe, ihrer ĂWortergreifungsstrate-gieñ den wichtigsten 
Erfolg zu bescheren. Die selektive Hºherstellung einer Gruppe 
von Menschen, wie es mit nationalistisch oder vºlkisch fundierten 
Argumenten von Rechtsextremen angestrebt wird, ist keine im 
demokratischen Prozess auszuhandelnde Frage. Dies als Option 
zu suggerieren, widerspricht demokratischen Werten.

Der Ausschluss Rechtsextremer von demokratischen Veranstal-
tungen hat auch einen moralischen Aspekt: Rechtsextreme sind 
ProtagonistInnen einer Menschen verachtenden Ideologie, die 
nicht vor rassistischer Gewalt, bis hin zu Mord zur¿ck schrecken. 
Allein von 1990 bis 2007 wurden in Deutschland mind. 136 Men-
schen von Rechtsextremen umgebracht.1  Menschen, die bereits 
Opfer rechter Gewalt wurden und z.B. Gªste einer Veranstaltung 
sind, sollte eine direkte Begegnung mit (potentiellen) TªterInnen 
oder geistigen BrandstifterInnen nicht zugemutet werden. Das ist 
sowohl von Polizei als auch von Veranstaltenden zu beachten bei 
der Abwªgung zur Frage: ĂKºnnen wir die RechtsextremistInnen 
aus der Veranstaltung raushalten?ñ

Aber die NPD ist doch demokratisch gewªhlt! Sie ist ja 
im Stadtrat/im Kreistag/im Landtag vertreten. Dann 
kann ich sie doch nicht ausschlieÇen, oder?
Doch denn: Dass eine Partei nicht verboten ist, heiÇt nicht, dass 
sie auch demokratisch ist und sich auf dem Boden des Grund-
gesetzes bewegt. Die NPD beispielsweise lehnt ºffentlich das 
Grundgesetz ab.2  Daher wurde (und wird zum Teil wieder) ein 
Parteienverbot angestrebt. Das letzte Verbotsverfahren ist an 

1   Quelle:  http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/artikel.php?id=82&kat=82
&artikelid=2316;,(aufgefunden: 01.10.2007)
2   ĂDie Bundesrepublik wurde auf den Bajonetten der Alliierten gegr¿ndet. 
Deutschland wird heute von Kollaborateuren regiert, die den systematischen 
Ausverkauf deutscher Interessen vornehmen. [é] Unser Ziel ist das Reich 

- unser Weg die NPD! Der Kampf um Deutschland hat begonnen!ñ ï Udo Voigt 
auf dem Bundesparteitag der NPD am 16./17. Mªrz 2002, in ĂDeutsche Stimmeñ 
Nr. 4/2002; nach VS-Bericht Niedersachsen 2002; vgl. dazu auch BafVS (2006): 
Verfassungsschutzbericht 2006, S. 69



Verfahrensfehlern gescheitert, BEVOR es ¿berhaupt zu einer Pr¿-
fung der VerfassungsmªÇigkeit kam. Eine normale Partei wie alle 
anderen ist die NPD deswegen nicht ï und sie will es ¿berhaupt 
nicht sein. Sie profiliert sich ja gerade mit der Ablehnung der 
etablierten Parteien und Ădes Systemsñ, sie grenzt sich selbst aus 
und benutzt demokratische Institutionen wie Wahlen, Parlamente 

und Debatten lediglich, um finanzielle und logistische Stªrke zu 
gewinnen und um Strafverfolgung zu entgehen indem legitimierte 
Wege beschritten werden. Ein politisches Ziel der NPD ist es aber, 
eben diese demokratischen Wege und Institutionen zugunsten 
einer nationalistischen Volksgemeinschaft3  abzuschaffen. Es gibt 
keinen Automatismus, der uns zwingt, die NPD/JN einzuladen. 

Rechtsextreme halten sich in der ¥ffentlichkeit formal an beste-
hende Gesetze und versuchen das Bild zu vermitteln, sich im Ăganz 
normalen, demokratischenñ Meinungsspektrum zu befinden. Aber 
sie verfolgen mit ihren Veranstaltungsbesuchen ein strategisches 
Ziel: Die Teilnahme erfolgt mit der Absicht, die Meinungsf¿hrer-
schaft in solchen Veranstaltungen zu ¿bernehmen. 

   3. Rechtsextreme Wortergreifungsstrategie zur Dominanz von Veranstaltungen:

Die Interaktionsfalle: 
Rechtsextreme versuchen, Themen von Veranstaltungen zu 
bestimmen. Sie stellen Fragen, legen Ăden Finger in die Wun-
deñ und platzieren Parolen oder Behauptungen. Dadurch sehen 
DemokratInnen sich gezwungen, sich zu rechtfertigen und/oder 
komplexe Zusammenhªnge gegen einfachste und propagandis-
tisch vorgetragene Einw¿rfe darzulegen. Geschulte Rechtsextreme 
diskutieren nicht ºffentlich, um sich gegebenenfalls vom besseren 
Argument ¿berzeugen zu lassen. Eine Dialogbereitschaft besteht 
auf deren Seite nicht, sie wird nur von anderen gefordert. Auf eine 
solche Scheindebatte sollten Sie sich ï gerade vor Publikum ï nicht 
einlassen. Lediglich mit rechtsorientierten Personen ohne festes 
Weltbild kann eine Diskussion unter Umstªnden sinnvoll sein. Aber 
auch hier ist ¦berzeugungsarbeit am persºnlichsten und wirksams-
ten ohne Publikum, vor dem es sich ja auch f¿r die Menschen, die 
rechte Meinungen offen kundtun, zu behaupten gilt.

Das Wort ergreifen 
ï Tabus brechen
Tabus zu brechen ist ein 
Mittel von Rechtsextre-
men innerhalb der Wor-
tergreifungsstrategie. 
Zu Recht bestehende 
Blockaden gegen¿ber 
rechtsextremen Posi-
tionen werden Schritt 
f¿r Schritt ¿berschrit-
ten, um schlieÇlich als 
legitime Diskurspartner 
dazustehen. In der 
Umsetzung dessen 
tragen Rechtsextre-
me Sachverhalte vor, 
deren behaupteten 
Wahrheitsgehalt an-
geblich sonst niemand 
zu benennen wagt. An 

eine verbreitete Politikverdrossenheit wird gern angekn¿pft. So 
kann es ï wenn DemokratInnen darauf eingehen ï Rechtsext-
remen gelingen, Themen aufzustellen und mit rechtsextremen 
Nuancen und Handlungen zu besetzen.

Wortergreifung ist kein demokratisches Agieren, sondern ein 
Mittel zur Durchsetzung von Machtin-teressen. Nicht ¿ber 
Rechtsextreme soll diskutiert werden, sondern mit ihnen. Das 
dient dem Ziel, die Demokratie und deren Institutionen zu de-
legitimieren, was es zu verhindern gilt.

Mimikry ï Die Kunst der Verstellung
Um als gleichberechtigte Diskurspartner akzeptiert zu werden, 
greifen Rechtsextreme zur Verstellung. Da eine Akzeptanz 
unter originªr rechtsextremen Themen nicht zu erlangen ist, 
eignen sie sich Themen und Aktionsformen an, die in der Bevºl-
kerung populªr sind. Sie treten unter irref¿hrenden Namen wie 
ĂJugendinitiative gegen Kriminalitªtñ oder als ĂB¿rgerinitiative 
gegen Drogenñ auf. Sie beteiligen sich an Veranstaltungen, 
organisieren Unterschriftenaktionen, Mahnwachen oder Flug-
blattaktionen. Das Klischeebild des kahlkºpfigen Schlªgers wird 
tunlichst vermieden. Doch auch beim Auftreten als scheinbar 
demokratischer Akteur geht es den Rechtsextremen um den 
Kampf um die Deutungshoheit also die Mºglichkeit, ºffentliche 
Rªume mit eigenen Themen zu besetzen. Rechtsextreme kºn-
nen jedoch nur jene ºffentlichen Rªume besetzen, die ihnen 
aus falsch verstandener Toleranz ¿berlassen werden.
Strategie geschulter rechtsextremer Kader ist die ĂWortergrei-
fung immer und ¿berallñ. Diskussionen sollen dominiert, aktuel-
le gesellschaftliche Themen rechtsextrem besetzt werden, um:
Å den politischen Gegner verbal zu attackieren, zu provozieren 
und mºglichst bloÇzustellen, 
Å in direkten Gesprªchen rechtsextreme Ideologie unaufdringlich in 
die ¥ffentlichkeit zu tragen,4
Å Kontakt zu neuen (politisch interessierten) Personengruppen 
herzustellen,
Å durch phantasievolle Aktionen ºffentliche Aufmerksamkeit zu 
erregen, bspw. das ¿berraschende Entrollen von Transparenten im 
Rahmen groÇer ºffentlicher Ereignisse,5
Å Veranstaltungen des politischen Gegners oder parteipolitisch 
neutrale Versammlungen kosten- und auflagenfrei zu Propa-
ganda- bzw. Werbeveranstaltungen f¿r rechtsextreme Ideolo-
gien umzufunktionieren,6
Å durch umfangreiche Darstellungen der eigenen Positionen 
den Verlauf ºffentlicher Veranstaltungen zu bestimmenñ.7 

Der NPD-Bundesvorsitzende Udo Voigt in letzter Zeit mehrfach 

3   Die von der NPD propagierte ĂVolksgemeinschaftñ steht in der antidemokrati-
schen Tradition des Nationalsozialismus. Dieser verstand darunter insbesondere 
eine Blut- und Schicksalsgemeinschaft, in der die Interessen des Einzelnen be-
dingungslos der Gemeinschaft der Volksgenossen untergeordnet wurden. BAfVS 
(2006): Verfassungsschutzbericht 2006, S. 70
4 vgl. Martin Laus auf der Homepage der ñDeutschen Stimmeñ http://
www.deutsche-stimme.com/Sites/07-02-Repression.html
5   e.b.d.
6   vgl. VS Bericht Berlin 2004, S. 67
7   ĂDrªngen wir ihnen unsere Gedanken auf, ja zwingen wir sie dazu, sich mit 
uns, unseren Forderungen und Ziel setzungen zu beschªftigen.ñ Udo Voigt In: Die 
Wortergreifungsstrategie im nationalen Befreiungskampf ĂArbeit ï Familie ï Va-
terlandñ, Rede zum NPD-Bundesparteitag 2004, 30./31. Oktober, S. 10

8   So besteht auf dem Gelªnde der NPD-Bundesgeschªftsstelle in Kºpenick ein 
solches (NBZ), in Sachsen gr¿ndete die NPD am 18. 4. 2005 das parteinahe 
ĂBildungswerk f¿r Heimat und nationale Identitªt e.V.ñ. NPD Fraktionsvorsitzen-
der Apfel auf der Presseerklªrung zur Gr¿ndung des NPD-Bildungswerkes: Das 
Bildungswerk Ăwird zur weiteren Professionalisierung der politischen Arbeit der 
nationalen Opposition in Sachsen beitragen und insbesondere die Denkansªtze 
der āDresdner Schuleó im ºffentlichen Diskurs zu popularisieren suchen. Unsere 
Fraktion hat f¿r die Arbeit des Bildungswerkes einen Zuschuss aus dem Landes-
haushalt beantragt. [...]ñ

ĂIn der direkten Konfrontation mit dem Gegner soll 
dieser nicht mehr in der Lage sein ¿ber die Nationa-
listen, sondern nur noch mit ihnen zu diskutieren.ñ 
(Grundsatzbeschluss der JN, 2006)

Saalordnung am 11.2.2006 zum Filmmarathon 
f¿r Menschenrechte in Dresden.



die Wortergreifung besonders auf offiziellen Veranstaltungen 
und auf Veranstaltungen des Gegners. Zur diesbez¿glichen 
Schulung der Kader werden zunehmend ĂNationale Bildungs-
zentrenñ aufgebaut.8  

Fazit
Egal mit welchen Themen und Aktionsformen Rechtsextreme 
auftreten, es sind immer zwei Seiten derselben Medaille: Eine 
Trennung in friedliche und dialogbereite Rechtsextreme einer-
seits und solche, die nur zuschlagen andererseits ist unmºglich. 
Gewalt, Ausgrenzung und Einsch¿chterung sind elementare 
Bestandteile rechtsextremer Ideologie. Sowohl der Aspekt der 
Wortergreifungsstrategie als auch das politische Programm der 
Rechtsextremen im Ganzen sind Kampfansagen an die demo-
krati-sche Kultur. Wer diese Herausforderung nicht erkennt, 
erºffnet Rechtsextremen Rªume zur Selbstins-zenierung, wer-

tet sie auf und nimmt potentiellen Betroffenen rechtsextremer 
Bedrohung den dringend benºtigten Schutz der Gesellschaft.
Ziel von DemokratInnen ist es sein, zu selbst gewªhlten Bedin-
gungen die politische Auseinanderse-tzung mit rechtsextremen 
Inhalten und Akteuren zu suchen, sich nicht das Heft des Han-
delns nehmen zu lassen. Toleranz und Demokratie sind nicht 
beliebig. Zu ihrer Verteidigung d¿rfen Diskriminierung und Ras-
sismus nicht geduldet werden. Lassen Sie die Wortergreifungs-
strategie ins Leere laufen!

      4. Fallbeispiel ºffentliche Veranstaltung in geschlossenen Rªumen
Beispiel: Einwohnerversammlung in einer ostsªchsi-
schen Kleinstadt
Eine ostsªchsische Kleinstadt war ein Ort regelmªÇiger Musik- 
und Diskussionsveranstaltungen von rechtsextremen Parteien 
und Kameradschaften geworden. Zur Landtagswahl 2004 hatten 
ca. 18 % der EinwohnerInnen der NPD ihre Stimme gegeben. 
Ende 2004 entstand auf Initiative des Gemeinderates ein Runder 
Tisch, der sich mit den rechtsextremen Tendenzen auseinander-
setzen wollte. Auf dessen Einladung fand im Februar 2005 eine 
Diskussionsveranstaltung f¿r ortsansªssige B¿rgerInnen statt. 
Hier sollte ¿ber Rechtsextremismus informiert und gezeigt wer-
den, dass RechtsextremistInnen keine demokratischen Lºsungen 
f¿r die gesellschaftlichen Probleme im Land bieten.
Neben EinwohnerInnen waren auch Rechtsextreme 
gekommen.Darauf waren die Veranstaltenden nicht ausreichend 
vorbreitet, es verbreitete sich Unruhe und Unsicherheit. Die Ver-
anstaltung begann mit einem Kurzvortrag zu Zielen, Inhalten und 
Strategien der NPD. Kurz danach riss einer der Rechtsextremen 
das Wort an sich. Der Moderator konnte die Rechtsextremen 
nicht bremsen und brach die Veranstaltung ab. Die B¿rgerInnen 
waren unzufrieden, da sie Ihre Fragen und Ideen gegen das 
Ăbraune Imageñ ihres Ortes nicht loswerden konnten.

Erfahrungen nutzen
Voraussetzung einer gelungenen Veranstaltung ist die Verstªn-
digung der Veranstaltenden ¿ber deren Ziel. Besteht dieses 
darin, sich zum Umgang mit rechtsextremen Aktivitªten in ihrer 
Kommune informieren bzw. austauschen, sollte der Teilnehmen-
denkreis im Vorfeld eingegrenzt werden.

Eingrenzung des Teilnehmendenkreises
Veranstaltungen in geschlossenen Rªumen erºffnen hierf¿r 
besondere Mºglichkeiten. Bei nicht ºffentlichen Versammlun-
gen, zu denen der Veranstaltende einen individuell genannten 
Personenkreis einlªdt, hat dieser das Hausrecht und kann 
nicht geladene Gªste ausschlieÇen. Das Versammlungsgesetz 
erºffnet die Mºglichkeit, bestimmte Personenkreise von der 
Einladung auszuschlieÇen. Davon sollten Sie konsequent Ge-
brauch machen. Bereits in der Einladung (auf Plakaten, in Pres-
semitteilungen, ...) sollte darauf hingewiesen werden, dass die 
betreffenden Personen (Rechtsextreme) nicht erw¿nscht sind.

In der Einladung wird darauf hingewiesen und am Einlass 
hªngt ein Schild mit folgendem Text:
ĂAusgeschlossen von der Veranstaltung sind Personen, die 
rechtsextremen Organisationen angehºren, der rechtsextre-

men Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit 
durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonsti-
ge Menschen verachtende  uÇerungen in Erscheinung getreten 

sind. Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Haus-
recht Gebrauch zu machen und diesen Personen den Zutritt zur 
Veranstaltung zu verwehren oder von dieser zu verweisen.ñ

Beispiel: Diskussionsveranstaltung der Gewerkschaftsju-
gend mit einem Aussteiger
Die Gewerkschaftsjugend einer sªchsischen Stadt organisierte 
im Fr¿hjahr 2004 eine ºffentliche Diskussionsveranstaltung mit 
einem bekannten NPD-Aussteiger. In der ºffentlichen Ank¿ndi-
gung wurde darauf verzichtet NPD Mitglieder oder Mitglieder 
rechtsextremer Vorfeldorganisationen auszuschlieÇen. Der 
Veranstaltungsleiter begr¿Çte die Teilnehmenden und gab an 
den neben ihm sitzenden Moderator weiter. Dieser erºffnete die 
Veranstaltung mit dem Verlesen von Diskussionsregeln:
Å sich kurz vorstellen und sich kurz fassen,
Å einander ausreden lassen,
Å Saalmikrofon wird von einem Ordner gehalten und nicht aus 
der Hand gegeben, 
Å rassistische, antisemitische, sexistische und diskriminierende 
 uÇerungen werden unterbunden (Mikro wird abgedreht, Br¿l-
ler werden des Saales verwiesen),
Å sollten sich Personen psychisch bzw. physisch bedroht f¿hlen, 
greifen Veranstaltende ein.

      5. Fallbeispiel nichtºffentliche Veranstaltung in geschlossenen Rªumen

Bei nichtºffentlichen Saalveranstaltungen ist darauf zu achten, 
dass nur ein gezielt angesprochener Personenkreis zur Veran-
staltung eingeladen und die Veranstaltung nicht ¿ber die Presse 
ºffentlich angek¿ndigt wird. Das kºnnen die Mitglieder eines Ver-

eins, die Sch¿lerInnen einer Schule, die MitarbeiterInnen eines 
Betriebes, etc sein. Hier kºnnen die Veranstaltenden konsequent 
von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und nicht geladene Per-
sonen ausschlieÇen.

ĂDrªngen wir ihnen unsere Gedanken auf, ja zwingen wir sie 
dazu, sich mit uns, unseren Forderungen und Zielsetzungen 
zu beschªftigen.ñ 
(NPD-Vorsitzender Udo Voigt, Rede zum Bundespar-
teitag 2004)

Rechtsextreme Wortergreifung am Rande des B¿rgerfr¿hst¿cks der B¿rgerinitiative 
Pieschen gegen Rechts am 6.10.2007.



Beispiel: Mitgliederversammlung zum Thema ĂRechts-
extremismus ï aktuelle Tendenzen und Gegenstrate-
gienñ im ºrtlichen Ratskeller 
Ein Vereinsvorstand lud ¿ber die Presse zu einer Infover-
anstaltung ¿ber rechtsextreme Tendenzen ein: Der Verein 
glaubte durch die Ank¿ndigung, dass die Veranstaltung in 
einem abschlieÇbaren Raum stattfªnde, deutlich zu machen, 
dass es sich um eine geschlossen Veranstaltung handele. Das 
Kriterium der ¥ffentlichkeit, bzw. Nichtºffentlichkeit einer 
Versammlung ist aber der zugelassene Personenkreis, nicht 
die Art der Rªumlichkeiten (abschlieÇbar, nicht abschlieÇbar). 
Entscheidend ist, dass jedermann teilnehmen kann, der Teil-
nehmendenkreis also nicht auf individuell bezeichnete Perso-
nen beschrªnkt ist. Der Ausschluss nach Ä 6 Abs. 1 VersG 
(beschrªnkter Einladungskreis) war in diesem Fall  Ăoffiziellñ 
nicht mehr mºglich. Der Verein hatte also offiziell auch Rechts-
extremistInnen eingeladen. Polizei und Staatsschutz hatten 
Informationen dar¿ber, dass VertreterInnen rechtsextremer 
Kameradschaften und Parteien kommen wollten
Was nun? - Kurz vor der Veranstaltung konnten die 
Organisatoren mit den freundlichen Beamten - Kontakt-
pflege ganz wichtig - mºgliche Szenarien durchspielen:

An die Eingªnge zum Veranstaltungssaal werden szenekundi-
ge Menschen gestellt, die ein Auge auf die hereinkommenden 
BesucherInnen werfen. Der Einlass kann Rechtsextremen den 
Zutritt verweigern, auch wenn nicht vorher darauf hingewiesen 
wurde. Er beruft sich auf ein Gefªhrdungspotential und Erfah-
rungen mit diesen Personen, die gekommen sind, um die Veran-
staltung zu stºren/verhindern. Nun haben die Rechtsextremis-
tInnen die Mºglichkeit die Polizei aufzufordern, ihnen Zugang 
zu verschaffen. Teilt die Polizei die Gefªhrdungseinschªtzung 
der Veranstaltenden, kann sie die in Frage kommenden Rechts-
extremIstinnen von der Veranstaltung ausschlieÇen, denn die 
Polizei hat  Ermessensspielrªume, um unsere Versammlung zu 
sch¿tzen. D. h. die Polizei kann den Zutritt einer Person zu einer 
Versammlung verwehren, wenn diese die Verhinderung der Ver-
sammlung im Auge hat (unfriedliche Absicht).
Der Ordnerdienst des Vereins schlieÇt unmittelbar nach Ver-
sammlungsbeginn die T¿ren und weist unliebsame verspªtete 
Teilnehmende wegen Ă¦berf¿llungñ ab, denn die Versamm-
lungsleitung hat die Pflicht, die Ordnung der Veranstaltung 
und die Sicherheit der TeilnehmerInnen zu garantieren. Die 
Veranstaltung konnte so ohne grºÇere Stºrung stattfinden.

        6. Gesetzliche Grundlagen
Versammlungsfreiheit ï ein demokratisches Grund-
recht
Bei eigenen Handlungsstrategien muss man sich dar¿ber im 
Klaren sein, dass es nur in den eben eng beschriebenen Gren-
zen mºglich ist, Rechtsextreme von ºffentlichen Veranstaltun-

gen auszuschlieÇen. Der Gesetzgeber hat hierf¿r aus gutem 
Grund das Grundrecht der Versammlungsfreiheit in Art. 8 GG 
hohe H¿rden aufgestellt.9  Die besondere verfassungsrechtli-
che Bedeutung der Versammlungsfreiheit hat ihren Grund im 
Prozess der ºffentlichen Meinungsbildung. 

        HAUSRECHT durchsetzen ï ihre Mºglichkeiten, Rechtsextreme von 
        Versammlungen auszuschlieÇen

A. Eingrenzung des Teilnehmendenkreises
Veranstaltungen in geschlossenen Rªumen erºffnen beson-
dere Mºglichkeiten. Bei nicht ºffentlichen Versammlungen, zu 
denen die Veranstaltenden einen individuell genannten Perso-
nenkreis einladen, haben diese das Hausrecht und kºnnen 
nicht geladene Gªste ausschlieÇen.10

Bei ºffentlichen Veranstaltungen besteht gem. Ä 6 Abs. 1 VersG 
die Mºglichkeit bestimmte Personen oder Personengruppen 
schon in der Einladung zur Versammlung auszuschlieÇen: Der 
Ausschluss muss einerseits bestimmte Personen oder Perso-
nengruppen bezeichnen11  und bereits in der Einladung - also 
zeitlich deutlich vor der Veranstaltung ï erfolgen. Grenze des 
Ausschlusses ist der VerstoÇ gegen das Diskriminierungsverbot 
(Ausschluss wegen Herkunft, Religion, Geschlecht etc.).12  Der 
Ausschluss von Rechtsextremen, also einer politischen 
(nicht akzeptablen) Meinung verstºÇt aber nicht gegen 
das Diskriminierungsverbot, da das Ausschlussrecht 
eben diese Mºglichkeit erºffnet.  Sollten Rechtsextreme an 
einer nichtºffentlichen Veranstaltung bzw. an einer ºffentlichen 
Veranstaltung mit ausgesprochenem Ausschluss teilnehmen 
wollen, kann die Veranstaltungsleitung vom Hausrecht Gebrauch 
machen, welches ihr gem. Ä 7 Abs. 4 VersG zusteht. Wollen die 
Rechtsextremen den Veranstaltungssaal betreten, machen sich 
diese des Hausfriedensbruchs strafbar. Dagegen steht dem Ver-
anstalter ein Notwehrrecht zu. Das heisst er kann das Eindringen 
mit angemessenen Mitteln verhindern ï also auch mit dem Blo-
ckieren der T¿r bzw. Zur¿ckdrªngen - und er kann Rechtsextre-
me, die sich evtl. bereits im Saal befinden, entfernen. Dazu kann 

sich der Veranstaltende der Hilfe von OrdnerInnen bedienen. Es 
ist ratsam, sollte die Polizei nicht bereits vor Ort sein, diese zu 
informieren und Anzeige wegen Hausfriedensbruch zu stellen.

B. Ausschluss bei Vorliegen einer grºblichen Stºrung
Sollten die Rechtsextremen nicht bereits in der Einladung aus-
geschlossen worden sein, besteht eine Zur¿ckweisungsmºg-
lichkeit wªhrend der Veranstaltung nur dann, wenn von ihrem 
Verhalten eine grºbliche Stºrung ausgeht. Nach Ä 11 

9   vgl. BVerfGE 69, 315 [346f.]
10   Kriterium der ¥ffentlichkeit einer Versammlung ist der zugelassene (einge-
ladene) Personenkreis, nicht die rªumliche Gegebenheit. Entscheidend ist, ob 
jedermann teilnehmen kann, der Teilnehmendenkreis also nicht auf individuell 
bezeichnete Personen beschrªnkt ist, oder ob gewªhrleistet ist, dass man unter 
sich bleibtñ. D¿rfen Einladungen frei kopiert und weitergegeben werden, ist die 
Versammlung ºffentlich.
11   Sinn und Zweck dieser gesetzlichen Regelung ist es, dass bereits im Vorfeld 

der Veranstaltung Klarheit dar¿ber herrschen soll, wer nach dem Willen der 
Veranstaltenden Zutritt hat und wer nicht.
12   vgl. Oliver Schºnstedt (2002): Versammlungen in geschlossenen Rªumen. 
In: Kriminalistik 4/2002, S. 231




